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Vorwort

Die Tätigkeit der Immobilienverwalter ist geprägt durch viele Standardsituationen, die 
schon aus Gründen des Zeitmanagements als solche bearbeitet werden müssen. Es 
geht also darum, eigene Routinen zu entwickeln, die ein ökonomisches und zeitsparen-
des Arbeiten ermöglichen.

Wenn es nur das wäre, wäre Ihre Tätigkeit bald langweilig – und Ihre Verwalterpraxis 
zeigt Ihnen auch täglich das Gegenteil. Denn als Verwalter haben Sie es permanent mit 
Menschen zu tun und der menschliche Faktor bringt Überraschungen, Ungewissheit 
und gelegentlich Ärger mit sich. Trotz aller Routine müssen Sie daher immer auch die 
aktuelle Variante einer Standardsituation erkennen, um richtig und angemessen zu re-
agieren. Aber das macht ja viel vom Reiz Ihrer Tätigkeit aus.

Das vorliegende Formularhandbuch gibt Ihnen für die zahlreichen Standardsituationen 
Mustertexte an die Hand, die Ihnen helfen, die Routinearbeit möglichst ökonomisch zu 
bewältigen. Das Erkennen der jeweiligen Varianten in der konkreten Situation bleibt 
aber stets eine Aufgabe, die Sie mithilfe Ihrer persönlichen Fähigkeiten und Erfahrung 
lösen müssen. Die Texte ersetzen daher nicht die verantwortliche Verwaltertätigkeit; sie 
bringen den größten Nutzen, wenn sie mit entsprechender Fachkenntnis angewendet 
werden.

Und nun wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.

Peter-Dietmar Schnabel
Freiburg im Breisgau, im April 2026
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Einleitung

Bevor Sie sich in die Arbeit stürzen, hier noch ein paar Hinweise zur Nutzung dieses Bu-
ches – sozusagen eine kurze, aber wichtige Bedienungsanleitung. Das Formularhand-
buch bietet Ihnen zahlreiche Mustertexte, die Sie in der Regel mit wenigen Anpassungen 
und Ergänzungen für Ihre Arbeit übernehmen können. Hierfür steht Ihnen jeder Muster-
text auch auf der myBook+-Seite online zur Verfügung. Jedoch ersetzt das vorliegende 
Buch nicht die Handbücher zum Wohnungseigentums- und Mietrecht.

Die Muster sind mit Hinweisen versehen, um das Verständnis der jeweiligen Situation zu 
erleichtern und den Fokus zu stärken. In den Kästen mit der Überschrift »Wichtig« finden 
Sie Tipps zur richtigen und sinnvollen Anwendung der Muster, kurze Erklärungen zu recht-
lichen Grundlagen und auch taktische Hinweise. Die Musterformulierungen für Beschlüsse 
im Wohnungseigentumsrecht sind grundsätzlich nur mit entsprechender Fachkenntnis ver-
wertbar. Weitere vertiefende Ausführungen hätten den Rahmen dieses Buches gesprengt.

Soweit möglich, sind die Muster so formuliert, dass Sie nur die für die individuelle Situ-
ation erforderlichen Daten einsetzen müssen. An den betreffenden Stellen finden Sie in 
eckigen Klammern [ ] Platzhalter, die Sie durch Ihre Daten und Angaben ersetzen.

Zum besseren Verständnis einiger komplexerer Schreiben (wie Abmahnungen oder Kün-
digungen) enthalten diese konkrete beispielhafte Angaben. Diese ersetzen Sie durch das, 
was in Ihrer eigenen Situation zutrifft. Da die Muster häufig auftauchende Situationen 
wiedergeben, kann es sein, dass Sie auch hier mit wenigen Anpassungen auskommen.

Textpassagen, die einen alternativen Sachverhalt oder eine Ergänzung behandeln, sind 
in geschweifte Klammern { } gesetzt und kursiv gedruckt.

Achtung

Vielleicht haben Sie die Erfahrung auch schon gemacht: Das Arbeiten mit vorgegebenen Texten 
verleitet häufig zu Oberflächlichkeit und Unachtsamkeit, was zum Teil äußerst ärgerliche Fehler zur 
Folge hat. Die gewissenhafte Prüfung, ob das von Ihnen mithilfe der Mustertexte erstellte Schreiben 
tatsächlich zu Ihrem Sachverhalt passt, ist unerlässliche Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten.

Soweit Sie in Ihren Schreiben Fristen setzen müssen, sollten Sie dies immer durch die 
Angabe eines kalendermäßig bestimmten Endtermins tun. Hierauf weisen auch die je-
weiligen Platzhalter hin. Für viele Schreiben ist es notwendig oder zumindest hilfreich, 
dass Sie deren Zugang beim Adressaten nachweisen können. Gerichtlich verwertbare 
Zugangsnachweise sind das Einschreiben mit Rückschein, das Einwurfeinschreiben mit 
Auslieferungsbeleg, die Botenzustellung und die Zustellung durch den Gerichtsvollzieher.

Einleitung
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Beide Zustellverfahren über die Post haben ihre Schwachpunkte. Das Einschreiben 
mit Rückschein wird dann nicht zugestellt, wenn weder der Adressat noch eine zur 
Entgegennahme der Postsendung befugte Person angetroffen wird. Dann nimmt der 
Postbote das Schreiben wieder mit und hinterlässt nur eine Aufforderung, die Sendung 
abzuholen. Erfolgt das nicht, erhalten Sie nach einigen Wochen Ihren ungeöffneten 
Brief wieder zurück. Ihr Schreiben ist dann beim Empfänger nicht angekommen, Sie 
verlieren wertvolle Zeit oder verpassen gegebenenfalls eine Frist. 

Beim Einwurfeinschreiben müssen Sie sowohl den Einlieferungsbeleg als auch den Aus-
lieferungsbeleg vorweisen können (BAG, Urteil vom 30.1.2025, 2 AZR 68/24). Letzteren 
erhalten Sie aber nicht automatisch. Vielmehr müssen Sie bei der Deutschen Post eine 
Kopie des Auslieferungsbelegs gesondert anfordern. Dieser ist notwendig, um den Zu-
gang des Schreibens nachzuweisen. Der Auslieferungsbeleg enthält detaillierte Infor-
mationen über die Zustellung einschließlich Datum, Uhrzeit und Zustellvermerk des 
Zustellers. Rufen Sie hierfür entweder den Kundenservice der Deutschen Post an, zur-
zeit (Anfang April 2026) unter der Nummer 0228 4333112 erreichbar, oder nutzen Sie 
die offizielle Website der Deutschen Post (www.deutschepost.de/de.html). Theoretisch 
kann der Empfänger den Gegenbeweis erbringen, dass das Schreiben doch nicht in sei-
nem Briefkasten war, da die Belege der Post nur einen widerleglichen Anscheinsbeweis 
darstellen. In der Praxis wird dies selten gelingen. Die Rechtsprechung zu dieser Proble-
matik scheint aber auch noch nicht ganz abgeschlossen zu sein.

Für einige Erklärungen, gerade im Mietrecht, ist die Schriftform gesetzlich vorgesehen. 
Hierauf wird in den Hinweisen aufmerksam gemacht. Schriftform bedeutet, dass das 
Schreiben mit der Originalunterschrift der zuständigen Person bzw. den Personen oder 
ihrer Vertretung abgeschlossen sein muss. Die Übersendung eines solchen Schreibens 
per Telefax wahrt daher nicht die Schriftform.

Für manche Erklärungen, zum Beispiel Mieterhöhungen, reicht die sogenannte Textform 
aus. In diesem Fall ist eine Originalunterschrift unter dem Schreiben nicht erforderlich. 
Im Gegensatz zur völligen Formfreiheit müssen solche Schreiben jedoch in irgendeiner 
Weise verkörpert sein, zum Beispiel als Telefax, Kopie, E-Mail oder auf einem Datenstick. 
Zudem müssen sie die erklärende Person und das Ende der Erklärung erkennen lassen.

Viele Erklärungen sind ohne jegliche Formvorgabe wirksam. Doch auch den Inhalt und 
den Zugang solcher formfreien Erklärungen müssen Sie im Streitfall nachweisen kön-
nen. Die Schrift- oder zumindest die Textform wird deshalb empfohlen.

Soweit rechtliche Fragen vorab geklärt werden müssen, sollten Sie zunächst die ein-
schlägigen Handbücher des jeweiligen Fachgebiets zur Hand nehmen oder – soweit er-
forderlich – fachkundigen rechtlichen Rat einholen.

https://www.deutschepost.de/de.html
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1 � Werkvertragsrecht

1.1 � Muster für Miet- und WEG-Verwalter

1.1.1 � Auftrag an Handwerker

Muster

[Briefkopf]
[Ort, Datum]

 
Bauvorhaben: Wohnungseigentümergemeinschaft [Adresse]
Hier: Austausch Garagenrolltor
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
wir nehmen Bezug auf Ihr Angebot vom [Datum], ergänzt durch das Angebot vom 
[Datum], und erteilen Ihnen auf der Basis der beiden Angebote den Auftrag zum Aus-
tausch des Garagenrolltors der im Betreff bezeichneten Wohnungseigentumsanlage.
 
Sobald absehbar ist, dass die von Ihnen mitgeteilten Kosten in den Angeboten um mehr 
als 5 % {alternativ: zum Beispiel 10 %} überschritten werden, teilen Sie uns dies unver-
züglich für die Entscheidung über das weitere Vorgehen mit.
 
Wie mit Ihnen besprochen, wird mit den Arbeiten am [Datum] begonnen. 
 
Bitte stimmen Sie den Termin und die genaue Uhrzeit noch mit dem Hausmeister ab, 
der Ihnen den Zugang zum Gebäude ermöglichen wird. Wenden Sie sich hierfür bitte an 
[Kontaktdaten Hausmeister]. {Alternativ: Hinsichtlich des Zugangs zum Gebäude setzen 
Sie sich bitte rechtzeitig mit uns in Verbindung.}
 
Rechnungen sowie Regiezettel und Lieferscheine sind an die Wohnungseigentümerge-
meinschaft zu unseren Händen zu richten. Aus steuerlichen Gründen bitten wir darum, 
die Materialkosten einerseits sowie die Lohn-, Fahrt- und Maschinenkosten anderer-
seits auf der Rechnung getrennt auszuweisen.
 
Bestätigen Sie uns bitte bis zum [Datum] die Annahme des Auftrags.
 
[Grußformel]
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Wichtig

	• Sie müssen das zugrunde liegende Angebot möglichst genau und vor allem vollständig be-
zeichnen. Zuvor sollten Sie das vom Auftragnehmer ermittelte Aufmaß und die zugrunde 
gelegten Massen überprüfen.

	• Bei größeren Aufträgen, die ohne bauleitenden Architekten durchgeführt werden, sollte 
ein Mitarbeiter der Verwaltung dabei sein, wenn der Auftragnehmer das Aufmaß erstellt.

	• Wenn kein Festpreis vereinbart wurde, kann der Auftragnehmer den Kostenvoranschlag 
überschreiten. Um unliebsame Überraschungen zu vermeiden, sollten Sie den Auftrag-
nehmer noch einmal auf seine Benachrichtigungspflicht nach § 649 Abs. 2 BGB hinweisen. 
Dies kann auch bei einem späteren Streit über Schadensersatzansprüche wegen der Über-
schreitung des Angebots Vorteile bringen.

	• Eine Bestätigung der Annahme des Auftrags durch den Unternehmer ist bei der schrift-
lichen Beauftragung notwendig, um Rechtssicherheit über die vereinbarten Auftragsmo-
dalitäten zu erhalten.

	• Sollte die Bestätigung des Auftrags nach Ablauf der von Ihnen gesetzten Frist eingehen, ist 
eine erneute Rückbestätigung von Ihrer Seite erforderlich (§ 147 BGB).

	• Über den Beginn der Arbeiten sollten auch die Hausbewohner informiert werden (zum 
Beispiel einen Aushang im Hausflur).
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1.1.2 � Fristsetzung bei verzögerter Handwerkerleistung

Muster

[Briefkopf]
[Ort, Datum]

 
Bauvorhaben: Wohnungseigentümergemeinschaft [Adresse]
Hier: Austausch Garagenrolltor
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
wir nehmen Bezug auf den mit Ihnen geschlossenen Werkvertrag vom [Datum] über 
den Austausch eines Garagenrolltors auf dem Grundstück [Adresse]. Nach nunmehr 
[Angabe Zeitraum, zum Beispiel zwei Monaten] sind die Arbeiten noch immer nicht ab-
geschlossen. Es ist auch nicht erkennbar, dass dies in absehbarer Zeit der Fall sein wird. 
Von Ihnen nicht zu vertretende zwingende Gründe, die einer Fertigstellung entgegen-
stehen, sind ebenfalls nicht ersichtlich. 
 
Wir setzen daher im Namen der Auftraggeberin Frist zur Fertigstellung der Arbeiten bis 
spätestens zum
 

[Datum].
 
Für den Fall fruchtlosen Fristablaufs behalten wir uns vor, das Auftragsverhältnis um-
gehend zu beenden sowie Schadensersatz geltend zu machen.
 
[Grußformel]
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Wichtig

	• Häufig können mit Handwerkern keine konkreten Fertigstellungstermine vereinbart wer-
den. Ohne Vereinbarung konkreter Anfangs- und/oder Endtermine ist der Unternehmer 
verpflichtet, unverzüglich mit den Arbeiten zu beginnen. Dabei ist aber zu berücksichti-
gen, dass er natürlich auch noch bereits bestehende andere Projekte bearbeiten muss. 
Lässt sich der Unternehmer zu viel Zeit mit der Durchführung der beauftragten Arbeiten, 
können Sie schon in diesem Vertragsstadium Gewährleistungsrechte geltend machen.

	• Voraussetzung für die Durchsetzung der Gewährleistungsrechte ist in diesem Fall die Set-
zung einer angemessenen Frist zur Fertigstellung. Die Dauer hängt natürlich vom konkreten 
Einzelfall ab. Aber selbst eine zu kurz gesetzte Frist setzt eine angemessene Frist in Gang.

	• Nach erfolglosem Fristablauf können Sie den Vertrag auflösen. Der Handwerker hat aber 
Anspruch auf die Vergütung für seine Leistung bis zu diesem Zeitpunkt (§ 323 Abs. 1 BGB).

	• Daneben kann der Auftraggeber wegen nach dem Fristablauf durch die Verzögerung ent-
stehender Schäden Schadensersatz beim Handwerker geltend machen (§ 280 Abs. 2 BGB).

	• Ob und in welchem Umfang Gewährleistungsrechte geltend gemacht werden, entscheidet 
beim Gemeinschaftseigentum die Wohnungseigentümergemeinschaft durch Mehrheits-
beschluss, ansonsten der Eigentümer.

	• Die Fristsetzung bedarf keiner besonderen Form, wegen der gegebenenfalls notwendigen 
Beweisbarkeit ist jedoch ein Zugangsnachweis erforderlich.
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1.1.3 � Widerspruch gegen Fertigstellungsmitteilung

Muster

[Briefkopf]
[Ort, Datum]

 
Auftrag vom [Datum]
Bauvorhaben [Adresse des Grundstücks]
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
mit Schreiben vom [Datum] haben Sie mitgeteilt, dass Sie Ihre vertraglichen Leistun-
gen aufgrund des Auftrags vom [Datum] fertiggestellt haben, und uns einen Abnahme-
termin vorgeschlagen. Von einer Fertigstellung der von Ihnen geschuldeten Leistungen 
können wir leider noch nicht ausgehen. Nach Überprüfung der Arbeiten sind derzeit 
folgende Leistungen noch nicht ausgeführt:
	• [Konkrete Bezeichnung der fehlenden Arbeiten]
	• [Konkrete Bezeichnung der fehlenden Arbeiten]
	• …

 
An den ausgeführten Arbeiten bestehen folgende Mängel:
	• [Konkrete Bezeichnung des Mangels]
	• [Konkrete Bezeichnung des Mangels]
	• …

 
Wir fordern Sie auf, die vorgenannten ausstehenden Arbeiten möglichst umgehend 
durchzuführen und die vorhandenen Mängel zu beseitigen, spätestens bis zum
 

[Datum].
 
[Grußformel]
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Wichtig

	• Im Vertrag nach VOB/B ist die Fertigstellungsmitteilung Voraussetzung für eine fiktive 
stillschweigende Abnahme ohne ausdrückliche Abnahmeerklärung. Eine Fertigstellungs-
mitteilung wird dabei auch in der Übersendung der Schlussrechnung gesehen. Um bei 
bestehenden Mängeln die Unterstellung einer fiktiven Abnahme zu verhindern, ist ein 
Widerspruchsschreiben erforderlich.

	• Beim Werkvertrag nach BGB, mit dem Sie es in der Regel zu tun haben, ist eine Fertigstel-
lungsmitteilung als Voraussetzung für eine fiktive Abnahme nicht vorgesehen. Dennoch 
ist, um bereits im Vorfeld der Abnahme dem beauftragten Unternehmen zu signalisieren, 
dass eine Abnahme nicht erfolgen wird, ein entsprechender Widerspruch zur Fertigstel-
lungsnachricht auch bei einem Werkvertrag nach BGB möglich.

	• Durch die Zustellung per Einschreiben mit Rückschein wird dem Schreiben mehr Nach-
druck verliehen.
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1.1.4 � Abnahmeprotokoll für Handwerkerleistung

Muster

Abnahmeprotokoll
Bauvorhaben [Adresse der Wohnungseigentumsanlage]

 
Abnahmeprotokoll vom [Datum]
{Alternativ: Teilabnahmeprotokoll vom [Datum] für folgende Teilleistungen [Aufzählung 
der abzunehmenden Teile]}
 
Auftrag vom [Datum]
	• Teilnehmer 1: [Name, Funktion]
	• Teilnehmer 2: [Name, Funktion]
	• Teilnehmer 3: [Name, Funktion]
	• Teilnehmer 4: [Name, Funktion]

 
Folgende Mängel wurden festgestellt:
1.	 [Konkrete Beschreibung des Mangels]
2.	 [Konkrete Beschreibung des Mangels]
3.	 [Konkrete Beschreibung des Mangels]
4.	 …
 
Die aufgeführten Mängel sind vollständig bis zum
 

[Datum]
 
zu beheben. Die Abnahme wird vorbehaltlich der oben angeführten Mängel erklärt. {Al-
ternativ bei erheblichen Mängeln: Die Abnahme wird mit folgender Begründung verwei-
gert. Die oben dargestellten Mängel stellen eine erhebliche Beeinträchtigung hinsichtlich 
der Funktionsfähigkeit des beauftragten Werks dar. Das Werk ist daher nicht abnahme-
fähig. Neuer Abnahmetermin ist der [Datum].}
 
Weitere Bemerkungen:
 
………………………………………..………………………………………..
 
………………………………………..………………………………………..
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Für den Auftraggeber:
 
………………………………………..
(Ort, Datum, Unterschrift)
 
 
Für den Auftragnehmer:
 
………………………………………..
(Ort, Datum, Unterschrift)
 

Wichtig

	• An einer Abnahme hängt ein ganzer Rattenschwanz von Konsequenzen:
	– Der Werklohnanspruch wird fällig.
	– Die Verjährung für den Werklohnanspruch beginnt zu laufen.
	– Mängelbeseitigungsansprüche, die Sie sich nicht vorbehalten haben, gehen verloren.
	– Die Verjährung für Gewährleistungsansprüche beginnt.
	– Ab jetzt muss die GdWE beweisen, dass die Werkleistung mangelhaft ist. (Bis zur Ab-

nahme musste der Unternehmer beweisen, dass die Werkleistung mangelfrei ist.)
	– Wird die Leistung zufällig zerstört (zum Beispiel durch einen Brand im Gebäude), muss 

der Werklohn trotzdem bezahlt werden.
	• Bei komplexeren Arbeiten ist für die ordnungsgemäße Abwicklung des Werkvertrags die 

Erstellung eines Abnahmeprotokolls sinnvoll.
	• Wurde vertraglich eine förmliche Abnahme mit Abnahmeprotokoll vereinbart, sind die 

Parteien zur Mitwirkung verpflichtet.
	• Nur geringfügige Mängel berechtigen den Auftraggeber nicht dazu, die Abnahme zu ver-

weigern. Um sich die Ansprüche auf Beseitigung geringfügiger Mängel nach der Abnahme 
zu erhalten, müssen Sie sich diese ausdrücklich vorbehalten (§ 640 Abs. 2 BGB).

	• Ohne entsprechenden Vorbehalt verliert der Auftraggeber bezüglich der vorhandenen 
und bekannten Mängel folgende Gewährleistungsechte: Nacherfüllung, Selbstvornahme, 
Rücktritt, Minderung.
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1.1.5 � Vorbehalt der Abnahme einer Handwerkerleistung bei beginnender 
Nutzung

Muster

[Briefkopf]
[Ort, Datum]

 
Auftrag vom [Datum]
Bauvorhaben: [Adresse des Grundstücks]
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
mit Auftrag vom [Datum] haben Sie sich verpflichtet, die Fenster in der Wohnungseigen-
tumsanlage [Adresse] auszutauschen. Hinsichtlich der Bauarbeiten haben wir Sie be-
reits mit Schreiben vom [Datum] auf zahlreiche Mängel in verschiedenen Wohnungen 
hingewiesen. Diese Mängel wurden bis heute nicht beseitigt. Im Einzelnen bestehen 
noch folgende Mängel:
1.	 [Konkrete Bezeichnung des Mangels]
2.	 [Konkrete Bezeichnung des Mangels]
3.	 …
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass durch die unvermeidliche Nutzung der Fens-
ter durch die Bewohner der Wohnungseigentumsanlage eine Abnahme Ihrer Leistung 
nicht erfolgen soll. Vorsorglich fordern wir Sie noch einmal auf, die vorgenannten Män-
gel bis spätestens zum
 

[Datum]
 
zu beseitigen.
 
[Grußformel]
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